Leitfaden für Jahresabrechnungen

Die Jahresabrechnungen für Eigentümergemeinschaften werden prinzipiell nach den einschlägigen Vorschriften des Wohnungseigentumsgesetzes erstellt. Darüber hinaus wurden einige Bezeichnungen angebracht, die eine weitergehende Abrechnung mit Mietern erleichtern soll. 

Auch werden im Rahmen der Abrechnung bestimmte Sachbegriffe immer wieder verwandt. Ebenso sind Abkürzungen üblich. Nachfolgende Auflistung soll dem jeweiligen Eigentümer die Abrechnung verständlicher darstellen:

Zusammensetzung der Jahresabrechnung:
Die einzelnen Kostenpositionen sind immer gleichlautend aufgeführt und so gestaltet, dass zuerst die nach der 2. Berechnungsverordnung auf Mieter umlagefähigen Kostenarten benannt werden. Diese Kostenarten sind mit Stern* gekennzeichnet. Die Art und Weise der Gesamtsummenberechnung und Verteilung nach Anteilen ist, aus den jeweiligen Einzelberträgen zu verfolgen bis zum Kostensaldo einer jeden einzelnen Kostenart. Es ist sowohl der Saldo aller angefallenen Kosten als auch ein Saldo der geleisteten Gesamtvorauszahlungen aufgeführt und durch Addition bzw. Subtraktion ein Jahresendsaldo gebildet. Im weiteren Verlauf der Abrechnung wird,  unter Berücksichtigung aller auf den Mieter umlegbarer Kostenarten, diese wiederum im festgestellten Gesamtkostensaldo ausgewiesen. 

Abkürzungen:
WEG =
Wohnungseigentümergesellschaft oder Wohnungseigentümergesetz

AK
=
Ausgabenkonto (eine hausinterne Bezeichnung im Rahmen der Buchhaltung)

Änd %
=
Veränderungen ausgedrückt in prozentualen Verhältnis zu dem jeweiligen 

Vorjahreswert

VS
=
Verteilerschlüssel

Whg.
=
Wohnung

Ges.
=
Gesamt

Gar.
=
Garage

TG
=
Tiefgarage

WE
=
Wohneinheit

GA
=
Garagenanteil

Müllgebühren 
=  
Kosten für die Entsorgung von Hausmüll (Erfassung erfolgt 

durch Gebührenbescheid des jeweiligen Entsorgungsträgers)

Wasser/Abwasser
=
Kaltwasserverbrauch und Abwasserverbrauch (Erfassung erfolgt 

            


durch den Versorgungsträger unter Berücksichtigung der jewei
          



ligen Gemeindesatzung und der darin enthaltenen Verteilungs
 



schlüssel )

Oberflächenwasser 
=
Betrag, der in der Regel unter Berücksichtigung der befestigten 

Fläche im Verhältnis zur unbefestigten Fläche des Grundstücks 
und unter Berücksichtigung der weiteren Dachfläche ermittelt 

wird.

Allgemeinstrom
=
Stromverbrauch, der durch die Beleuchtung des Grundstücks 

und der gemeinschaftlichen Anlage (z.B. Treppenhaus) oder den Betrieb sonstiger gemeinschaftlicher Anlagen entsteht.





In dieser Kostenposition ist nicht enthalten der Betriebsstrom für 

die Heizanlage. Dieser wird berechnet und ist in den Heizkosten enthalten. 

Hausmeister

=
Kosten für die Hausbetreuung und die damit in Verbindung ste-

henden technischen Leistungen. Die Einzelleistungen sind aus der jeweiligen vertraglichen Vereinbarung ebenso wie die anfallenden regelmäßig wiederkehrenden Kosten zu entnehmen.

Hausreinigung

=
Grundsätzlich Kosten für Putzmittel, Maschineneinsatz und 

Lohnkosten zur Reinigung und Pflege gemeinschaftlicher Einrichtungen wie z.B. des Treppenhauses und einzelner Kellerräume 

Heizkosten / 

Warmwasser 

=
Kosten für Energielieferungen jeglicher Art. Den Betrieb der 

Heizungsanlage inklusive der Wartung und Stromkosten, sowie der Kaminkehrerkosten. Erfassung der Warmwasseraufbereitungskosten, sowie evt. anfallender Abrechnungs- und Erfassungskosten der einzelnen Verbrauchseinheiten. 

Betriebskosten
=
Hierunter verbergen sich in der Regel verschiedene nicht unbe-

dingt klar zuzuordnende Kosten für Verbrauchsmittel am Gemeinschaftseigentum (z.B. Leuchtmittel, Streusalz etc.) 

Versicherungen
=
Nach den einschlägigen Vorschriften des Wohnungseigentums-

gesetzes vorgeschriebene Kasko- und Haftpflichtversicherungen für die Gefahren Brand und Blitzschlag, Explosion, Anprall und Absturz lenkbarer Flugkörper, Sturm und Hagel unter Umständen Elementarschäden, Leitungswasserbruchversicherung, sowie Haftpflichtversicherung gemäß § 823 BGB

Instandhaltungsrücklage =
Da spätestens ab Fertigstellung eines Gebäudes ein Werteverfall





stattfindet, ist es gesetzlich vorgesehen, dass Eigentümergemein-





schaften ausreichende Geldmittel zur Verwendung in späteren





Bausanierungsverfahren ansammeln. Die Höhe dieser Instand-





haltungsrücklagen wird von der Eigentümergemeinschaft durch

jeweilige Beschlussfassung festgelegt und ist bis zur Änderung 

durch eine evtl. Beschlussfassung festgeschrieben. Es handelt sich bei dieser Position um Kosten die im Wege der Jahresabrechnung, wie in der Teilungserklärung vorgesehen, auf alle Eigentümer verteilt werden. Es handelt sich jedoch nicht um eine Ausgabe, da die Gelder im Gemeinschaftsvermögen vorhanden sind. Der  Nachweis hierüber in einer sogenannten Rücklagenentwicklung, wird als Sonderberechnung in den Verwaltungsunterlagen aufbewahrt. Da diese Kostenposition keine Ausgabe darstellt, ist ein Ansatz in der jeweiligen Steuererklärung grundsätzlich nicht möglich. Sollten später aus diesen Geldern Rechnungen beglichen werden, so wird diese Ausgabe als Saldenmitteilung, sowohl hinsichtlich des Gesamtbetrages, als auch hinsichtlich des auf den einzelnen Eigentümer entfallenden Anteils in eine gesonderten Position am Ende der Abrechnung ausgewiesen. Dieser Betrag ist dann auch zur steuerlichen Verwendung vorgesehen.

Verwaltergebühren =
Die Verwaltergebühren richten sich nach den jeweiligen vertraglichen  Vereinbarungen und werden entsprechend auf alle Wohnungseigentümer, in der Regel nach Verwaltungseinheiten umgelegt. 

Besondere 

Verwaltungskosten = 
Es handelt sich hierbei um Beträge die entweder durch Beschlussfassung in diese Kostenposition eingestellt werden, oder die lediglich einzelne Eigentümer betreffen, ohne dass die gesamte Eigentümergemeinschaft mit einbezogen wird. Dies können insbesondere Forderungen der Eigentümergemeinschaft an einzelne Eigentümer, aus Mahnverfahren, oder sonstigen Leistungen der Gemeinschaft darstellen. Eine Umlage erfolgt aus diesem Grund nach dem Verursacherprinzip. 

Kosten des Geldverkehrs =
Zur kaufmännischen Abwicklung der Geldgeschäftsangelegenheiten einer WEG  ist es notwendig, ein Bankkonto zu unterhalten. Die hier anfallenden Gebühren und Zinsen werden in der Regel nach Miteigentumsanteile, auf alle Eigentümer verteilt. 

Wir werden weiterhin bemüht sein bei Veränderungen unseres Abrechnungssystems diese zu berücksichtigen und erläuternd mitzuteilen.

Für Anregungen Ihrerseits aus Sicht des Verbrauchers sind wir jederzeit offen.

